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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.10.2009 

Geschäftszahl 

2008/15/0214 

Rechtssatz 

Die Bedingungen einer Haushaltszugehörigkeit sind in § 2 Abs. 5 FLAG näher umschrieben; dem gemäß kommt 
es ausschließlich auf die einheitliche Wirtschaftsführung mit dem Kind im Rahmen einer Wohngemeinschaft 
(Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft) an (vgl. das hg. Erkenntnis vom 18. April 2007, 2006/13/0120). 


